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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der geschehenden Räche der helvetischen Republik.

Hundert achtzigstes Stük.
Viertes Quartal.

Luzern, Montags den 15 October 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 9. October.

(Fortsetzung.)
In Rüksicht des 17. § begehrt Huber, daß alle

Grunde die in denselben aufgestellt sind, ausgelassen,
und in dem Einsang des Beschlusses eingcschobcn
werden. Kühn folgt diesem Antrag, wünscht aber
daß der § noch etwas ausgedehnt werde, und daß
auch Fremde, die sich Verdienst um die Menschheit
erworben haben, als Bürger auf dies« Art angenom-
men werden können. Schlumpf folgt Kühn, glaubt
aber man könnte den K nun abkürzen, wen» diese bei-
den Bedingungen nicht bestimmt angegeben würden.
H «der stimmt ganz Kuhu bei, dessen Antrag ange-
nommen wird

And er werth begehrt, daß die Commission über
Die ihr zugewiesene neue Frage nächsten Sonnabend
Rapport mache. Huber wünscht auch noch etwas
diesem Beschluß beizufügen, daß nämlich Fremde die
Angehörige v»n Mächten sind, welche mit uns oder
mir der grossen Nation im Kriege stehen, in Rücksicht
ihres Aufenshalts in Helvetic» ganz ausschließend un-
ter dem Willen des Direktoriums stehen sollen. C a r-
tier folgt Hubern, und begehrt auf übermorgen Rap-
port. Nuce dankt für die Ausdehnung die man dem
17. § gab, und erwartet mit Sehnsucht und Seufzen
de» allgemeinen Frieden, um dann den vortrefflichen
Strafen v. Rum fort zum Bürger Helvetiens vor.
schlagen zu dürfen.

Anderwerth folgt Cartiers Vorschlag. Kühn
begehrt deß Huber der Kommission beigeordnet werde.
Kahns, Cartiers und Hubcrs Lorschläge werden an-
genommen.

Huber zeigt an, daß der Nationalbuchdruckcr
Grüner sich erkläre, den Anfang des Protokolls nichr
auf e.gne Rechnung sondern nur auf Kost.n des
Staats drucken zu konuen. Cartier begehrt Ver-
Weisung dieser Anzeige an die Bulletinskommissivn.
Nuce folgt diesem Antrag, wundert sich aber ganz.

erstaunend über die üblen Umstände Gruners, der alle
Tage neue Schwierigkeiten gegen Haltung seiner Vc«e
sprechungen aufwerfe. H über folgt! Koch ebenfalls,
entschuldigt aber zum Theil Erunern, weil auch wir
demselben nicht alle Versprechungen gehalten haben.
Cartiers Antrag wird angeuommcu.

Secretan begehrt, daß diejenige Kommission,
welche über die Mittheilung unsrer Rathfchlagungen
an das Volk niedergesczt ist, in acht Tagen Rapport
mache, indem es schmerzhaft sey bei den gehäufte»
Arbeiten und der angestrengtesten Albeitsamkeit sich

oft noch so niederträchtig beim Volk angeschwärzt zu
sehen- Dieser Antrag wird angenommen.

Der Obergerichtshof zeigt an, daß er einen Dell»
metscher äusserst nöthig habe, sich aber keinen vc«
schaffen könne, bis dessen Gehalt bestimmt sey, und
bittet zugleich um schleunige Behandlung des Plans
über seine innere Organisation. Wyder begehrt Vers
Weisung dieser Bothschaft an die Besolduugskvwmif«
sion. H über folgt Wydcrn, und anerkennt zugleich
die Dringlichkeit dieses Organifationsplans, welcher
ehestens vorgelegt werden soll. Wyders Antrag wird
angenommen.

Der Präsident federt Rechenschaft vom Bureau
über den Friedensrichterrapport, der schon lange gee
drukt hätte erscheinen und behandelt werden^ sollen.
Carra rd glaubt, dieser Rapport werde nächstens
erscheinen. Nuce sagt, hier ist wieder ein Beispiel
von der guten Besorgung unsrer Angelegenheiten bei

Grunern: ich fodre nun daß derselbe zum leztcumale
aufgefodert werde unsre Rapporte in der geftzlichen
Zeit zu liefern. Kühn entschuldigt den Buchdrucker
wegen der Langsamkeit des Traneports einer Denke
kcrei. „Das Gutachten über Heuralhen zwischen Gescbwee

sterkmdern wird an die Tagesordnung genommen,
und da sich nach dessen Verlesung sogleich ic> Mit-
gl-eder für das Wort einscheiben lasse», so begehrt

Cartier daß die Behandlung bis auf morgen vers

taget werde, wegen der Heftigkeit dieser Berathung
und der versöhnlichen Ausfälle die er von derselben



nwarte. Koch folgt ber Vertagung, aber nicht aus
Cartiers Gründen, sondern weil es zu spät ist nott)
so viele Meinungen als sich ausser,, wollen, anzuhv-
ren. Custor folgt auch, doch fürchter er nicht daß

«s unartig bei uns zugehen werde. H über wider-
sezt sich diesem Antrag, und weiß nicht warum über
Abfassung eines Cilvilgesetzes einige Zwistigkeit ernste
hen sollte; er Host die Versammlung werde beweisen
daß er ein beßrer Prophet ist als Cartier. Die Ver-
tagung wird erkannt.

Nachmittags.
Zwei nicht unterschriebne Bittschriften werden un-

gelesen auf die Seite gelegt.
Die Genossen von Lachen im Kanton Linth fra-

gen, ob ihr Gemeindgut als Gemeinds- oder als
Staatsgut angesehen werden müsse, und gebe» für
ersteres ihre Gründe an. Steinegg er bezeugt,
daß dieses Genossengut ein wahres anerkanntes Par
tikularcigenthum sey, welches freiwillig zusanimenge-
legt worden ist, und federt also, daß die Theilhaber
dabei gefthüjt werden. Ans Hubers Antrag wird
diese Bittschrift der Kommission über Etaalsgut zu-
gewiesen.

Eine von ungefehr 70 Burgern don Moudon un-
terschriebne Bittschrift wider Feodallasten, wird der
Feodalrcchtskommisston zugewiesen.

Eine Bittschrift der Gemeinde Vitebeuf im
Kanton Leman, welche ein Tafernenwirthshaus begehrt,
wird der Wirthshaus - und Schenkekommisfion zu-
gewiesen.

Eine Wittwe von St. Stefen bittet um Frei-
heit vor Beendigung ihres Wittwejahrs wieder Heu-
rathen zu dürfen. Moor begehrt daß dieser Bitte
entsprochen werde. Nuce widersezt sich, und Host
die Wittwe werde dem Gesej zufolge wohl ein Jahr
Geduld haben können.

Huber begehrt hierüber Niedersestung einer Kom-
Mission, indem dieser Art Bittschriften viele einkommen
werden. Dieser Antrag wird angenommen, und in
die Kommission geordnet: Nuce, Moor und Custor.

Vom Direktorium wird eine Bittschrift eingesandt
aus dem Distrikt Echallans, welche eine Geschwister-
kinderheurarh begehrt. Nuce begehrt Vertagung.
Wyder, Schlumpf und Huber begehren Gesiat-
tung dieser Bitte gleich den andern früher« ahnlichen
Bitten. Das Begehren wird gestattet.

Die Gemeinde Thuruen dankt, daß sie zum Di
striktshauptort gewählt wurde, und bittet um Beschüz-
zung in diesem Vorzug. Huber fodert Verweisung an
die allgemeine Eintheilungskommission. Weber
glaubt, es sey nichts über diesen Dankbrief zu verfü
gen. Schlumpf folgt Hubcrn, dessen Antrag ange-
nommen wird.

Eine von 80 Bürgern unterschriebne Bittschrift
von Rvßiniere macht Bemerkungen über Friedensrich-

ter und Polizeitribunale: sie wünscht daß jede Gemeinde
einen eignen Friedensrichter erhalte, damit nicht immer
nur die Hauptone begünstigt werden. K1 ch m a -in
begehrt Verweisung an die Friedelisrichteikcinm-ssion.
Cap a ni fodert Mittheilung an das Direktorium,
welches die Arrondissemeitts der Ftiedeiisnchcer bill
den werde. Nuce erklart, daß nur Eis rsucht gegen
den Hauptort Chateau d'O>7 dieses Distnkis, an die-

ser Petition schuld sey, er beg hrt aiso auch Verweb
sung an diese Kommission. Custor folgt diesem An-

trag, welcher angenommen wird.
Die Gemeinde La Tour de Pit im Distrikt Vivis,

fodert Erlaubniß ihr Gemeindgut theilen zu dürfen.

Capani begehrt, daß hierüber eine besondere Kom-
misston niedergesezt werde. Secretan glaubt, da

man für einmal an solche Thellnehmungen noch^nicht
denken könne, so müsse diese Bittschrift der Bürger-
rcchtskommissten zugewiesen werden. Cartier stimmt
Capani bei, so auch Kilchmann Huber, Weber
und Schlumpf. Tue Kommisston wird erkannt,
und in dieselbe geordnet: Schlumpf, Cartier,
Graf, Kilchmann und Chen and.

B. Zwicker, im Cant. Schafbausen, der den

Bürgereid geleistet und sich in einer andern Gemeinde
dieses Kantons, in Buchthal, niederzulassen wünscht,
beklagt sich, daß ihn diese Gemeinde nicht aufnehmen
wolle. Auf Gysen.dörfers Antrag geht man zur
Tagesordnung, begründet auf die Konstitution, welche

Jedermann erlaubt sich nach Willkühr anfledlen zu
können.

Drei Gemeinden aus dem Kanton Leman mache»

Vorstellungen für Aufhebung der Feodalrechte, sur

das Eigenthum der Gemeindgüter und wider dop»

pelte Munizipalitäten. Auf Custors Antrag wirb
diese Bittschrift der über diese Gegenstände niedere

gesezten Kommission zugewiesen.
Das Kantonsgericht von Bern fragt, ob es die

Erbschaft eines tod gefundenen Schiffers, der sich

wahrscheinlicher Weise selbst entleibt habe, nicht durft
dessen Erben verabfolgen lassen. Custor begehrt
Verweisung an die richterliche Gewalt. Ficrz wun-
dert sich, daß in unsern Zeiten noch eine solche Fra-

ge aufgeworfen werden könne, indem es sich von
selbst verstehe, daß die Erben des Fehlers eines an«

bern Wege» nicht gestraft werden können. Koch folgt
Fierzen, und begehrt daß das alte Gesej, welches eine

jo unsinnige Strafe, wie die Confiscation des Erbes,
auf den Selbstmord legte, sogleich abgeschaft werde.

Wyder folgt diesem Antrag, welcher sogleich ange«

nommen wird.
B. Bond eli, Standsreuter von Bern, der 7?

Jahr alt ist, bittet um Beibehaltung seines von der

alten Regierung genoßne» Guadengchalts. Koch fi>«

dert Verweisung dieser Bittschrift an das Direktorium,
weil die Konstitution nicht erlaubt Penstone» ausru-

theilen, ausgenommen wepn das Direktorium dazu



auffodert. Schlumps und Huber unterstützen die-
sen Antrag, welcher angenommen wird.

Die Gemeinde Zimmcrwald begehrt ein Ta-
fernenwirthshaus; auf Wyders Antrag wird die-
ses Begehren der Wirthsbauskommission zugewiesen.

Eine Wittwe von Zolliken im Kanton Zürich be-

gehrt Erlaubnist vor Beendigung ihres Wittwenjahrs
wieder heurathcn zu dürfen. Auf Cartiers Antrag
wird dieses Begehren der über diesen Gegenstand er-
nannten Kommission zugewiesen.

Ein Begehren der Gemeinde Skalden um eine
eigene Salzbude, wird dem Direktorium zugewiesen.

Das Berner Milizregiment von Wangen, begehrt
einen rükstandigen Sold für acht Tage, vom lezten
Krieg gegen die Franken her. Hub er und Custor
begehren Verweisung ans Direktorium. Seeretan
fodert Tagesordnung. Hubers Antrag wird ange-
nommen.

I. F. Ulrich, Kutscher im Schloß Liebek, aus
Preußen gebürtig, begehrt Erlaubniß sich mit einer
Schweizervürgerin verheurathen und in Helvetien nie-
verlassen zu dürfen. Custor begehrt Vertagung bis
zur Bekanntmachung des Gesetzes hierüber. Acker-
mann und Marcacci begehren daß dieser Bitte
entsprochen werde. Nuce glaubt, der über diesen
Gegenstand gefaßte Gesetzesbeschluß sey diesem Be-
gehren zuwider. Das Begehren wird gestattet.

I. G. Dug geii im Kanton Baden bittet um
Erlaubniß auf seinem eignen Boden ein Haus bauen
zu dürfen. Weber begehrt Tagesordnung, weil kein
Gesez verbietet ein Haus zu bauen. Wvder folgt
so auch H über, der die Tagesordnung auf einen
Beschluß gründen will, der schon früher hierüber ge-
macht wurde. Secretan begehrt die Tagesordnung
auf die Gründe des natürliche» Rechts hin gestüzt,
welche auch jenem frühern Schluß zum Fundamente
dienten. Dieser lezke Antrag wird angenommen.

B. Pfarrer Äscher von Ellsau im Kanton
Zürich beklagt sich über die Munizipalität von Win-
terthur, welche ihm, ungeachtet der Freiheit und Gleich
hcit und der Einheit der Repubük. einen Abzug von
dem Gut seines in AZinterthur gestorbenen Schwie-
gervaters begehrt. Wyder will dem Bittsteller durch
eine motivirte Tagesordnung entsprechen. Kilch-
mann will hingegen den Bittsteller abweisen, weil
dieser Todesfall den gten April geschah, und das Ge-
sez bestimmt, daß der Abzug erst vom 12. April, als
dem Tag der Constituirung der helvetischen Volksstcll.
Vertretung an, aufgehoben seyn solle. Schlumps
folgt Wydern, weil im Kanton Zürich vor diesem
Todesfall Freiheit und Gleichheit eingeführt wurde.
Weber unterstü-t ganz Kilchmanns Antrag.
Esich er sagt, schon den zten Februar wurde im Kam
ion Zurich Freiheit und Gleichheit erklärt, und also
der Kanton in einen Staat znsammengcschniolzen,
also ist erst zu entscheiden, ob nicht dadurch schon das

Abzugsrecht im Kanton selbst aufgehoben wurde, «5e
es nachher durch Konstituirung der ganzen Republik
auch in dieser aufgehoben ward. Secretan fodert
mit Kilchmann einfache Tagesordnung, weil das Ge»
sez welches den Abzug vom 12. April an aufhebt, des
stimmt daß auch der Abzug von Gemeinde zu Gemeinde
dadurch aufgehoben sey, und folglich bis auf diesen
Tag aller Abzug gültig ist. Man geht zur Tages-
ordnung.

Bombacher begehrt für acht Tage Urlaub, der
ihm gestattet wird.

Die Gemeinde Montay im Wallis begehrt, daß
in jeder Gemeinde ein Friedensrichter angeordnet
werde. Auf Nuces Antrag wird dieses Begehren
der Friedensrichterkoinmission zugewieftn.

Hüssi, Volksrepräscntant, zeigt in einem Briefe
an, daß er zum Regierungsstatthalter des Kantons
Linth ernannt worden sey, und dankt für die im gros»
sen Rath genoßne Freundschaft. H über bedauert
Hüssis Verlust in unsrer Mitte, freut sich aber seines
neuen Berufs, der besonders in dem gegenwärtigen
Zeitpunkt für das Vaterland so wichtig ist: er begehrt
Einrückung von Hüssis Brief kns Protokoll. Nuce
bedauert auch Hüssis Entfernung; glaubt aber, kein

Mitglied dürfe ohne Erlaubniß der Versammlung feine
wichtige Stelle, wozu er durchs Volk gewählt wurde,
verlassen. Custor folgt Hubcrn. H über beharret,
und bemerkt baß sich Nuce irre, indem nie ein solches
Gesez gemacht wurde. Secretan folgt und sagt,
diese Frage welche Nuce berühre sey einer Kommission
zur Untersuchung übergeben worden, daher begehre er
daß man nicht darüber vororrheile. Hubers Antrag
wird angenommen.

Senat, 9. Oktober.
Präsident: Usteri.

In geschloßner Sitzuvg ward ein Finanzbeschluß
des- großen Rathes verwofen.

Grosser Rath, 10 October.
Präsident: Escher.

Das Gutachten, welches vorschlagt, daß Ehen
unter Geschwisterkindern in Helvetien nicht verboten
seyn sollen, wird tir Berathung genommen.

Carmin trän bedauert, daß man die wichtigen
organischen Gesetze auf der Seite lasse und der Tages-
ordnung zu lieh diesen Gegenstand in Berathung ziehe,
da doch kein Bedürfniß für denselben vorhanden ist,
denn Gott Lob finden noch alle Vettern überall Mäd-
chen genug, die sie zu Bräuten nehmen können, ohne
eben ihre Basen auslesen zu müssen: ausser diesem hat
dieser Gesetzesvorschlag wesentliche Nachtheile: er ist
unpolitisch, weil durch denselben die Reichthümer zu-
sammen in den Familien aufgehäuft bleiben und zu
einer neuen, vielleicht eben so gefährlichen Oligarchie



??o

Wren, als diejenige war, von der wir befreit sind:

er ist aber auch unsittlich, weil Geschw.sterunoer meist

ils Kinder schon genau mit einander bekannt ;?nd,

und dann leicht, wenn sie alimcchlig heranwachsen,

das was ebedem nur vertrauliches Kinderspiel war,
in unsittliche Gemeinschaft übergehen kann, wann nicht
diese Art von Entfernung durch das Gest; unter ihnen

bewirkt w-rd, welches ihnen die Verehlichung vertue-

tet- und so werden sie nur aufhören Kinder zu seyn,

«m wieder Kinder hervorzubringe», die mit ihnen

» nalnklich seyn werden! und solche Beispiele zu gro,-
ser Nertraulichkeit unter Geschwisterkindern; vielleicht

können sie nicht auch zu ähnlichen Vertraulichkeiten

unter Geschwistern Anlaß geben und so die traurigsten,
unabsehbarsten Folgen haben. Man will mir einwen-

dm, unttr dm Juden seyen solche Ehen allgemein

«ewesen: dieß aber hatte einen physischen Grund, weil

sie Mangel an Madchen hatten, und zudem denke

na» zum Beweis meiner geäusserten Ahndungen an

das Beispiel, das uns Loth aufstellt! Auch unter den

Römern waren solche Ehen gebräuchlich; freilich, aber

erst als das Zeitalter der Unsittlichkeit unter ihnen an-

fieng. Kurz alles, die Natm selbst, und das Interesse

des Staats fodern Kreutzung der Familien und Ver-

meiduna der Fortpflanzung unter Blutsverwandteil:
ich stimme daher zur Verwerffung des Gutachtens.

Se cretan erwartete, daß von einer der in Hel-

vetien vorhanduen Religiouspartheien, in Rükjicht der

Worte mehr als in Rükstcht der Sacke selbst Einwen-

dunaen gegen das Gutachten gemacht werden, aber

auf solche Einwendungen, wie nun gemacht werden,

war er nicht gefaßt. In allen diesen Einwendungen

aber sieht er seine hinlänglichen Grunde, um d,e Frei-
beit des einzelneu Bürgers hierüber einzuschränken;

man sagt, es bewirke à Neichthumsoligarcyie; wa-

rum hatten dann die Berner, diese seinen Oligarckm,
welche so gut wußten ihre Oligarchie zu bevestigcn,

das EinschrànkungsgesezL wohl nur eben um diese ihre

Oligarchie auf deu 72 Familie» zu erhalten und zu

v-rhi'idcm, daß nicht einzelne wenige szamilen sicy

nicht aus diesen zu sehr erheben; aber haben wir bei

unster jezigcn Verfassung so was zu befürchten? -
Denken wir doch an die kleinen Eigenheiten der Natur,
die vielleicht nicht ohne Grund find, und denen zufolge

man so gerne begehrt, was verboten ist, insofern die

Natur selbst die Sache nicht verbietet, und dieses «st

warlich hier nicht der Fall: Daher wie unschiklich ist

nickt die Vergleichung dieser Verbindung zwischen Gc-

sàisterkindern, die der Natur gemäß ist, mit der zwst

scken Geschwistern, vor der sich die Nacur estsezt!

Wäre die zu erlaubende Verbindung unsittlich, warum
haben wir sie dann schon mehr als zwanzigmal erlaubt

und aerade gestern Abend noch erlaubt? In Rukficht
auk Rel gion ist hier keine Rede, also auch keine, ob

einzelne Bürger gleich noch anderwärts Dispensation

begehren oder nicht, und um dieses unbestreitbar zu

machen, fodere ich, daß die Redaktien so abgeändert
werde: „Das bürgerliche Gestz verbietet Heurache»
zwischen Geschwisterkinder!: nickt. "

Anderwerth sagt: Freiheit, Gleichheit
sind die Grundsäulen, auf denen unsere Verfassung
gebaut ist; sie sind die Richtschnur alker unsrer Ge-
setze! Von diesem Grundsa; ausgegangen, haben wir
schon manche Hindernisse, die sonst dem Heurathen

im Weg standen, gehoben: Es konnte nach den vori-
gen Gesetzen keiner eine Fremde heurathen, ohne daß

sie ihm eine gewisse Summe Gelds beibrachte; es

mußten überdieß Einzugsgelder bezahle werden; es

konnte sich keiner in einer Gemeinde ansaßig machen,

wenn er nicht besonders sich mit der Gemeinde avfin-
dig machte: Alles dieses haben wir schon aufgehoben.
Wir haben überdieß schon Fremden das Recht gcjrat-
tet sich in unsrer Republik anzusiedeln; wir haben die

Scheidwand, die durch Unverstand, durch traurige
Parteisucht und Fanatismus zwischen Bürgern ver-

schiedner Religionen eingedrungen war, durchgebro-
ehe», und durch ein Gesez, daö noch lang und immer
unserm Verstand und unserm Herzen Ehre bringen

wird, dieses in einigen Gegenden Helvetiens bestandne

traurige Gesez, durch welches Ehen zwischen verschied-

neu Glaubensgenossen verboten waren, aufgehoben.
Selbst unsre Constitution weigert den Ungeheuralhece»
allen Zutritt zu den höchsten Ehrenstellcn, und fodert
dadurch die talentvollesten Manner zum heurathen auf.

Dieses und alle unsre über diesen Gegenstand schon ge-

machte Gesetze eröffnen den Heuraehslustigen ein s»

weites Feld, daß ich nicht fassen kann, daß unsre

Nation noch grössere Freiheit begehren, und allgc-
meine Erlaubniß für Heurathen zwischen Geschwister-
kinder erwarten würde. Oder sollten wohl io oder 20

Bürger, die bei uns um Ehedispensen einkamen, da-

durch den Willen von etwa 2 Millionen Menschen

erklart haben? Und Ware dieses wohl mit dem Sm»
unsrer Constitution vereinbarlich? Sie zielt dahin, daß

nicht einzelne Familien zum Nachtheil des Ganzen sich

zu sehr bereichern: Daher müssen Zugrcchce gröstew

theils ausgeloben; Fideicommis und vielleicht auch

einige Familienstipendicn abgetheilet werden. Sie si-

hen, B. Repräsentanten, daß dadurch dem Familien-
egolsnms alle Mittel geraubet werden, fur sich un»

seine Nachkommen ausschließlichen Reichthum zu de-

sitzen; noch das einzige Mittel, das ihm nun noch übrig

bleibt, ist eine Heurarh zwischen den nächsten Anver-

wandten. Müssen wir nicht befürchten, daß wir aus

diese Weise, da wir solche Heurathen unbedingt.erlau-
den, Anlaß geben, daß durch lleberrcdungen oder

wohl gar durch Zwangsmittel Ehen geschlossen wer-

den, an denen das Her; gar keinen Antheil »imn«,
und die dann eben deßwegen gewiß unglüklich l«>»!

Die Fortsetzung im i8i Stâk.



Der schweizerische Republikaner.
Hundert ein und achtzigstes S t ü k.

Gesetzstebttttg.
Grosser Rath 10. October.

(Fortsetzung.)
Ich kaun Ihnen, B. R-, meine Empfindung nicht
beschreiben, wenn ich mir denke, daß unser Gesez,
wodurch Sie der Freiheit einen Tribut zu leisten glau-
ben, die Ursache auch nur einer einzige» solchen un-
gluklichen Ehe seyn sollte! Vernachläßigte Erziehung
der Kinder und eine ganze Reihe unglkklicher oder
unnützer Bürger sind die gewöhnliche Folge einer sol-
chen Ehe, wo nur FamilienVerhältnisse oder die Geld-
bourse an die Stelle wechselseitiger Neigung gedrangt
wurden? und dazu wollten wir die Hand bieten?

Ich wenigstens kann nicht dazu stimmen, daß
Ehen zwischen Geschwisterkinder ohne alle Einschrän-
knng erlaubt seyn sollen: ich fodere, daß sich solche
bei der Mmnzipalität und von dieser weg beim Di-
rektorium in jedem Fall melden, und nur die Erlaub-
niß erhalten sollen, wenn solche Verbindungen beiden
Theilen vorthe.lhaft, und durchaus weder listige Ue-
berredungen noch Zwang angewendet worden sind/
Die Commission glaubt zwar, daß solche Ehen der
Moralität nicht gefährlich seyen, weil es ein seltner
Fall sey, daß dergleichen Anverwandte im nämlichen
Haus wohnen: Aber der Fall ist besonders auf dem
Lande gar häufig, daß solche Anverwandte beisammen
wohnen müssen. Nach den von der Versammlung,
bei der über das Tafcrnenrecht neulich gehaltnen Dis-
cusslon, geäusserten Meinungen, glaubten Sie Gefahr
der Immoralicät wäre ein hinlänglicher Grund für
Einschränkung der Freiheit: Aus diesem Gruudsaz ya-
den Sie das Recht Wein anszuwirthen eingeschränkt;
glauben Sie, daß das weibliche Geschlecht, so sehr
wir ihm auch Schätzung und Liebe schuldig sind, der
Moralität uurcr gewissen Umstanden nicht weit gcfahr-
sicher als alle Wirthshäuser werden kennte? Ich ver-
werfe also den Rapport, so wie er abgefaßt ist, und
nehme ihn nur unter der von mir schon gesagten Ein-
schrankung au. Diese Frage, von religiöser Seite
betrachtet, stimme ich Secretan darin bei, daß wir
uns als Gesezgcber in Religionssachen nicht mischen
dürfen: Aber wenn es un: Gesetze zu thun ist, welche
auf Religion oder auch bloße kirchliche Gesetze Bezug
haben, so sind wir es der Ruhe unsrer Nation schul-
dig uns darüber so deutlich zu erklären, als nur im-
mer möglich ist. Wenn durch ein Gese; von uns
Ehen zwischen nahen Anverwandten erlaubt werden,
so bezieht es sich nur auf di« bürgerlichen Rechte und
Verbindlichkeiten. Wenn sich nun einige Glaubensge-

nossen durch ihrê Religion verpflichtet halte» noch be-
sondere Erlaubniß von ihren geistlichen BeHorde«
nachzuholen, so dürfen wir sie laut dem Junhalt der
Constitution nicht daran hindern. Aber gcfezt, die
geistlichen Behörden erlauben dieses nicht, so bleibt
dieses Gesez für den grasten Theil unsrer Republik
unausführbar: Ich schlage daher vor, wenn anders
die Versammlung solche Ehen zwischen Geschwisterkin-
dern im Allgemeinen erlauben wollte, noch dem Vor-
schlag Secretans beizufügen, daß nur das bürgelliche
Gesez solche Ehe» erlaube. Ich schlage ferner vor,
das Direktorium einzuladen sich auf zwekmaßige Art,
wie wir es von seinen Einsichten und seiner edcln Den-
kensart erwarten dürfen, zu verwenden, daß auch di«
katholische Geistlichkeit dieses Eheverbot im Allgemei-
nen aufheben möchte. Aber ich wiederhole es noch
einmal, daß ich besonders in politischer Rüksicht dem
Rapport nicht beistimmen kann, und diese Modifika-
tioncn nur für den Fall hin vorschlage: wenn die
Versammlung solche Ehen ohne alle Einschränkung
erlauben wollte. Sollte die Versammijung auch die
Einladung an das Direktorium nicht annehmen, s»

zweifle ich nicht, daß dieses leztere eine solche Einla-
dung der Harmonie des Ganzen so zuträglich finden
werde, auch unaufgcfodert dafür die zwekmäßigsten
Vorstellungen und Maßregeln zu treffen.

Custor sagt, alle Gesetze müssen die allgemein«
Glükseligkeit zum Hauptaugenmerk haben; also unter-
suche ich vor allem aus, ob dieses hier der Fall sey;
ich glaube nein! denn durch dieses vorgeschlagene
Gesez wird der Familien Aristokratismus befördert;
also nwß es verworfen werden. Ich bin auch der
Meinung, daß hier die Ehe nur als ein bürgerlicher
Vertrag betrachtet werde, aber eben unter diesem Ge-
sichtspunkte finde ich den Vorschlag mehr schädlich als
nüzlich. Bis jezt war das Feld der Ehe durch viele
andere Hindernisse eingeschränkt, daher rühren die
vielen Bittschriften, die wir hierüber erhielten, jezt
aber ist der Weg zum heurathen überall offen, und ich
bin überzeugt, daß der Patriarch Jakob, wenn da-
mals das Feld der Ehe so ausgedehnt gewesen wäre,
wie es jezt durch unsre Gesetze geworden ist, daß er
uichk seine Base, die schöne Rachel, geheurathet
hätte. (Man lachte.) Uebrigens aber, wenn dieses
Gutachten aller Einwendungen ungeachtet doch auge-
noulmcn werden sollte, so stimme ich zu Secretans
Redaktion.

Pellegrini sagt, die Schwierigkeiten dieses Ge-
genstandes bestehen eigentlich darin, zu bestimmen,
wo das natürliche Recht aufhört und wo das Civil-
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recht anfängt. Ehen zwischen Aeltem und Kindern und
zwischen Geschwistern verbietet die Natur selbst
durch die Verhältnisse, die unter ihnen statt haben;
«Sein in Rüksicht der Ehen zwischen Geschwisterkindern
verhalt sich die Sache ganz anders, da sind keine

solche Naturverhältnisse mehr vorhanden, die denselben
hinderlich seyn kennten, und nirgend ist ein hinläng--
sicher Grund vorhanden, dieselben zu verbieten; oder
sollte die Religion dieses thun? — Hierbei ist zu bc-
merken, daß, sobald sie sich von ihren ursprünglichen
Hauptdoamen entfernt, sie unter den Civilgefetzen steht.
Oder wären es Vorurtheile, die dieses thun sollen?
da müssen wir uns fest erklären, wie es der Stellver--
tretrcr eines freien Volks würdig ist, und nur dem
Recht und der Freiheit huldigen! ich stimme also Se-
cretan bei. (Man ruft bravo!)

Rellstab sagt: wir haben bis jezt diese Heura-
then jedermann erlaubt, und warum sollten wir nun
nicht das allgemeine Gesez darüber geben? Freilich
sollen wir keine Religionen tirannisiren, aber die Re--
ligionen sollen auch die Polizei nicht tirannisiren wol-
len. Wer übrigens noch Lust hat, die Bischöffe zu
fragen, und dafür Geld auszugeben hat, und behält
noch die Erlaubniß dazu; ich stimme für den unabge-
änderten Rapport.

Carrard stimmt ganz für Pellegrini's Grundsäze
«nd hält unter allen Gesetzen diejenigen für die schlimm-
sien, welche Ausnahmen, das heißt, Willkürlichkeiten
der Regierung gestatten; entweder, sagt er, müssen
wir die Heurathen von dieser Art gänzlich verbieten,
«der aber, sie allgemein gestatten, denn Dispensatio-
«en kann ein Gesez nicht geben. Selbst unsre heutigen
Religionsbücher verbieten diese Gesetze nicht, also
müssen wir sie gestatten und ich stimme Secretan bei.

Gmür: es fragt sich bei allen Gesetzen, sind sie

nothwendig? und sind sie nüzlich? hier trist er keine
dieser beiden Bedingungen an — nothwendig? warlich
es hat noch ausser den Basen genug Jungfrauen im
Lande! — nüzlich? im Gegentheil dieses Gesez wäre
schädlich, weil es den Reichthums-Oligsrchism befor-
dem würde, denn die Reichen werden immer die gröste
Rolle spielen; durch die entferntem Heurachen hinge-
gen werden auch weitläufigere Verbindungen bewirkt.
Die Moralität verliert mehr durch ein solches Gesez,
als sie durch dasselbe gewinnen kann, und die Freiheit
bedarf desselben nicht. In Rüksicht aufs religiose, ist
er ganz einig mit Secretan. Im Fall das Gesez an-
genommen würde, so stimmt er Anderwerths An-
wägen bei, nicht überzeugt, daß die katholische Geist-
sichtest nicht wieser diese Freiheit seyn wird.

H über stimmt auch Pellegrini's Grundsätzen,
als völlig befriedigend bei, und nur der seltsamen
Einwendungen wegen, die gemachr wurden, gegen
diesen Vorschlag will er auch einige Worte zur Be-
antwortung sagen. Durchaus allgemein muß der
Gruudsaz angenommen und befolgt werden, daß man

nichts verbiete, besonders bey natürlichen Rechten, als
was unausweichlich erfodert wird. Heurathen zwischen
Geschwisterkindern find so himmelweit von Heurathen
zwischen denjenigen Graden, die man damit vergleichen
wollte, verschieden, daß hier keine Rede von diesen

seyn kann. Zwischen Geschwisterkindern sieht er keine

besondern Verhältnisse, weilche Heurathen ihnen hin-
dem könnten. Moses, dieser geheiligte und vor-
treffiiche Gesezgeber, welcher so gut und so scharf alle

Heurathen in nähern Graden untersagte, gab hingegen

diese zu! Man sagt, es sey Mangel an Mädchen ge-
wesen bei den Juden, und überall finde ich Spuren
vom Gegcnrheil — Hatte nicht Loth und Hiob
Tochter, ehe sie Söhne hatten? und die ganze jüdische
Geschichte giebt keinen Beweis für solch ein Vorgeben.
Man wendet ein, die Reichthums-Oligarchie werde

durch solche Heurathen befördert, und ich behaupte,
daß diese Art der Oligarchie durch das Verbot solcher

Heurathen nicht gehindert wird, denn die Reichen Heu-

rathen in jedem Fall wieder Reiche, also hilft hierüber
ein solches Verbot nichts! Und überhaupt darf der

Gesezgeber bey solchen Gründen nicht verbieten; eine

einzige Hinderung einer solchen Verbindung könnte

vielleicht auf die ungerechteste Weise zweien Mensche»

ihre lebenslängliche Glükseligkeit rauben. Und durch

Nichtannahme des Rapports müßten solche Ehen
gänzlich unmöglich gemacht werden, denn wir können

hier nicht blos unter Bedingung einer Strafe verdies

ten, weil, was so schädlich ist, daß es verboten ww
den muß, nicht geduldet werden darf; nun haben auch

die Oligarchen meist nach einiger Zeit doch wieder die

Verbannung solcher Verehlichten aufgehoben, wir aber

dürfen keine gnädigen Herren Spielen und keine Be-

gnadigungen ertheilen; wollte man aber solche Ehen

unbedingt gestatten, so würde gerade dieses am wirk-

samsten zur Unsittlichkeit führen, weil junge Lento, die

eine solche Ehe zu schliessen wünschen wurden, wesn

sich Hindemisse zeigten, leicht ihre Aeltem in Fcu
fetzen könnten, ihre Vereinigung selbst zu begehren uns

auszuwirken. Da femers diese Ehen nirgends in

Helvetien ganz unbedingt verboten waren, so waren

wir in Fall gesezt, hierüber ein härteres Gesez zu in-.-

chen, als bis jezt statt hatte. Was nun die Religion
anbetrist, so darf ja jedermann, der sich ein Eewijstn
aus einer solchen Verbindung macht, darüber ftagech

wen er will; durch das Verbot hingegen, das durch

Verwerfung des Gutachtens bewirkt würde, wurden
die Katholischen in ihren bisherigen Rechten emge-

schränkt, weil dann ihre Geistlichen keine Dispensatio-
nen mehr ertheilen könnten, und also wäre gerade M
sie die Nichtannahme am schädlichsten. Was endlich

die gefederte Einladung an das Direktorium oetrisr,

um die katholischen Geistlichen zu bewegen, die a.ige,

meine Dispensation zu ertheilen, so wäre dieses even

so sehr ausser Weg, als wenn man dasselbe auffodcm

wollte, zu begehren, daß die Katholiken die Dispens



tl'on erhalten möchten, des Freitags Fleisch essen zu
dürfen; ich stimme also Seeretans Antrag bei, à
gleich auch diese abgeänderte Redaktion überflüssig ist,
weil sich eigentlich dieses alles von selbst versteht.
Das Gutachten wird durch beträchtliches Stimmen-
mehr mit Seeretans angetragner Redaktion ange-
nommen.

Carrard, im Namen einer Commission, trägt
darauf au, das Direktorium zu beauftragen, diejeni-
gen Gegenden Helveticas, die zu sehr mit Truppen-
einquartierungen und Durchmärschen beschwert sind,
aus der allgemeinen Staatscasse zu erleichter».

Auf Leglers Antrag wird Dringlichkeit über
diesen Rapport erklärt.

Blattmann kann diesem Gutachten nicht bei-
stimmen, indem erst diejenigen Gegenden, die Trup-
pen ausschließlich unterhalten sollen, welche den Ein-
marsch derselben veranlaßten. (Manmurrt.) Legier
folgt dem Rapport mit Freude, indem es hohe Zeit
ist, vielen Gegenden, besonders den Bergthälern, in
dieser Ruksicht zu Hülfe zu eilen.

Koch stimmt wohl der Einheit der Maßregel für
das Ganze bei, aber das vorgeschlagne Mittel ist un-

' dienlich, denn die Staatskasse, welche hier helfen
sollte, ist eigentlich nichts und das Finanzsystem ist
auf solche ausserordentliche Ausgaben nicht calculirt,
folglich würde dadurch ein wesentlicher Rükstand entste-
hen; daher glaubeich, diese Ausgabe, die nur an
den nothwendigsten Orten gemacht werden darf, müsse
auf eine ausserordentliche Weise auf ganz Helvetien
vertheilt werden. Spengler folgt Koch, hoft aber
die mit Einquartirung beludenen Gemeinden werden
dann von dieser ausserordentlichen Besteurung befreit
bleiben. Schlu m pf widersezt sich Vlattmanns An-
trag, den er eben so unausführbar als ungerecht hält,
dagegen stimmt er Koch bei. H uber untcrstüzt den
Rapport und spricht wider Blattmann; denn, sagt er,
wer ist Ursache des Daseyns der Truppen in der oder
dieser Gegend? Das Bedürfniß des ganzen Staats
ist Ursache, also soll auch der ganze Staat die un-
entbehrlichste Erleichterung schaffen, und durch diesen
Antrag der Commission erhält das Direktorium die er-
foderliche Vollmacht da zu helfen, wo Hülfe am drin-
gendsten ist, lind so viel zu helfen als die Umstände
des Staats es erlaubcu.

Custor findet den Rapport eben so gut als er
kurz ist.

Carrard sagt, man muß die Sache als eine
dringende und für die Erleichterung einiger Gegenden
unentbehrliche Maßregel ansehen, und durch eine aus-
sirordcntliche Besteurung des ganzen Staats, deren
Möglichkeit ich übrigens nicht einmal einsehe, würde
d>e Sache unendlich verzögert; die vorgeschlagne Maß-
s'kgel soll für diesen Augcnblik der Noth helfen, sie
ist de» Grundsätzen unsrer Staatsverfaffung nicht zu-
wider — ist sie dann nicht hinlänglich, so kann durch
neue und andere Maßregel dann auch wieder geholfen

werden; ich beharre auf dem Vorschlag der Commis--
sion. Das Gutachten wird unverändert angenommen.

Der Rapport über Entschädigung der Patriote»
ist an der Tagesordnung. Là scher fodert die end-
liehe Redaktion des Weinschenke und Taferengutach-
tens. Marcacci begehrt den Rapport über die
Förmlichkeit der Bittschriften. Chen a ud dringt dare
auf, daß man nicht von der Tagesordnung abweiche.
Sec ret an folgt Marcacci, weil es zu spät sey,
noch einen so langen Rapport in Berathung zu nch-
men. Das Gutachten über Förmlichkeiten der Bittschrift
ten wird vorgezogen.

(Die Fortsetzung im 182. Stük.)

Bericht der CommGvn, welcher aufgetragen
worden, einen Gesezvorschlag nber die
Förmlichkeiten der Petitionen zu ent-
werfen; dem grossen Rathe vorgelcat
von Herzog.

Bürger Gesezgeber!
Die Commission, deren ihr diesen Gegenstand zu

untersuchen anvertrautet, hat Euch in ihrem, den 21.
Aug. abgestatteten Rapport, Freiheit und Sicher-
he it als Grundsatze aufgestellt von denen aus nach
ihren Begriffen die Gesezgeber bei dießörriger geftzli-
chen Verfügung gehen müssen. Von den gleiche«
Grundsätzen ausgehend, will hier die Commission nicht
wiederholen, was sie in ihrem ersten Rapport als
Grundlagen der verschiedenen Artikel des Euch vorge-
legten Gesezvorschlags angeführt, nur sey es ihr er-
laubt, Eure ganze Aufmerksamkeit darauf zu leiten:
wie wesentlich es sey, daß auf der einen Seite das
Sesez die Heiligkeit der Petitionsfreiheit vor leiden-
schaftlich- und willkürlichen Eingriffen, und auf der
andern Seite die geftzgebenden Rathe vor Täuschung
schütze. Um nicht ins Weitläufige zu gehe», enthalt
sich hier die Commission der Anführung mannigfaltiger
für diese Nothwendigkeit sprechenden Gründe in dem
Bewußtseyn, daß Ihr schon zu verschiedenem»»!?»
durch Erfahrung überzeugt worden, wie lstcht es mög-
lich ist, den Namen einzelner Bürger oder ganzer Ge-
meinden zu mißbrauchen und die geftzgebenden Rathe
zu taufchen oder gar irre zu leiten, wenn das Geftz
nicht kraftige Vorsorge thut.

Die Commission bceifert sich, nach allen ihren
Kräften dein ausdrüklichen Sinn der Grundsätzen ge-
treu durch Erreichung dieses doppelten Zweckes Eure
Wünsche zu befriedigen. In Beiftitfttzung jener in
ihreiü ersten Rapport Euch unbedeutend geschienene«
verschiedenen Artikel legt sie daher Eurer Klugheit fol-
genden Gesezvorschlag zur Prüfung vor, „der Zukunft
anheim stellend den Beweis zu leisten, daß oft bei
der ersten Uebersicht kleinlicht scheinende Feierlichkeiten
von bedeutenden Folgen, selbst zur dringenden Noth^
wendigkeit werde».



Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung/ daß die Petinonsfrecheit heilig

tmd mir der Sicherheit und dem allgemeinen Wohl
des Vaterlandes so genau verbunden in.

-In Erwögnng, daß es von höchster Nothwendig-
keit ist, daß diese Freiheit vor Leidenschaft und will-
kurlichen Eingriffe» Geschäft scye.

In Enrag'ma, daß es sowohl für die Burgee
als fur die gesezgebenden Rathe selbst wesentlich ist,
das die Petitionen der Bürger ungehindert und ohne
Aufschub an sie gelangen.

Erwägend endlich, daß es den gesezgebenden
Räthen hauptsachlich daran liegen muß, daß sie von
der Aechtheit der an Sie gelangenden Petitionen ver-
sichert seyen, daß der Name einzelner Bürger nicht
mißbraucht und die gesezgebenden Rathe durch ver-
fälschte Petitionen nicht irre geleitet werden können;

beschließt der grosse Rath:
Art. c. Jeder Bürger hat das Recht vor den ge-

sezgebenden Räthen persönlich zn erscheinen, um
seine Wünsche und Angelegenheiten denselben mündlich
oder schriftlich vorzutragen.

Art. 2. Wer persönlich vor den gesezgebenden
Räthen erscheinen will, muß sich zuvor an deu Pra-
sidenten dcs Raths wenden. Der Präsident macht
die Anzeige davon dem Rath, welcher dann dem Pe-
kitionär die Erlaubniß giebt vor die Schranken zu treten.

Art. Z. Wenn der Petitionâr von dein Rath diese
Erlaubniß crhalren und vor die Schranken berufen
worden, so giebt ihm der Präsident das Wort, wo-
rauf er seinen Vertrag mündlich oder schriftlich ma-
chen mag.

Art. 4. In Fällen, wo eine mündliche Petition
mehrere wichtige und weitläufige Gegenstände enthalten
würde, die entweder eine nähere Untersuchung erfor-
derlei» oder an eine Commission verwiesen werden muß-
ten, kann der Rath den Petition«? auffordern, sein
Begehren in Schrift verfaßt einzureichen.

Art. 5. Wer im Namen inehrererBvrger vor den
gesezgebenden Rathen erscheinen will, muß seine Sen-
dung durch eine schriftliche, von allen se.nen Konsiiw-
enlen eigenhändig unterschriebene Vollmacht, in wel-
cher die Natur seiner Austrage und Verrichtungen aus-
gcdrukt seyn soll, beglaubigen.

Art. 6. Alle schriftlichen Petitionen müssen von
den Petüionaren, seyen es einzelne oder mehrere, ei-
genhandig unterfirrieben seyn.

Kann der Petition«? nicht schreiben, so unter-
zeichnet er seine Petition in Gegenwart seines Agenten
mir einem Handzeichen.

Art. 7. Alle schriftlichen Petitionen müssen mit
dem Visa des Agemen der Gemeinde, in welcher der
Petitionâr angessen ist, versehen seyn; dnrch welches
aber nur die Aechtheit der Unterschriften der P.titio-
nären mit folgenden Worten beglaubiget werden soll;

daß obige Unterschrist oder Handzeichen.) ächt und
wirklich die des Bürger NN. ftye, bezeuge in — den —

Art. 8. Dergleichen Visa sind auch die im gtcn
Artikel gegenwurtigen Gesetzes vorgeschriebenen Voll-
machten unterworfen.

Arc. y. In keiner Petition kôimen Ausstreichnnge»
der Zusase statt haben; sie seyen dann mit der lim
.crschrift des Petitionars bewahrt.

Art. to. Dem Petitionâr stehet es frei, seine Pe-

rition, wenn selbe mit denen Kraft dieses Gesetzes

erfsderlichcn Förmlichkeiten versehen ist, entweder an-

mittelbar oder durch Vermittlung des Regierungs-
statthalrers feines Kantons an die gesczgcbenöen A»-
the gelangen zu lassen.

Art. ti. Für jede Petition, die dem Regierungs-
statthaicer zur Beförderung an die gesezgebenden Ra-
the überreicht wird, ist er verbunden, auf Begehren
des Petitionars, einen Empfängschein auszustellen.

CvmmGoua! - Bericht wegen hell verfolgten
Patrioten.

An den Senat.
In Erwägung jener zahlreichen Reklamationen

der Patrioren, die, als Schlachtopftr von Verfolguil-
gen der ehemaliaen Oligarchie, Entschädigung für ihre
ausgestandenen Plagen verlangen, ihr Recht wieder-
fahren zu lassen. ^

In Erwägung, daß ohne Aufstellung des Grund-
satzes der Menschen zn einer kriechenden Schaar un-

ter die Befehle weniger Herren erniedriget, und ohne

den gänzlichen Sturz ewiger Vernunfmotjonen, man

die edeimürhigen Anstrengungen jener, die dem Vater-
land seme Freiheit wieder geben wollten, unmöglich

Verbrechen heißen kann; und daß jene willkürliche

Rache, durch de;c» Schrekmiltel man einen auf Arg-

list und Mißbrauch gelehnten Despotismus beizuve-

halten glaubte, sich eben so wenig zu gesezmchigen

Strafen umstempeln läßt;
In Erwägung, daß diejenigen, die sich nur aus

die Reklamation alter Gesetze uno consticuljottsmtt^ge
Formen ihres Landes beschränkten, eben so wenig

strafbar waren; ^In Erwägung endlich, daß, wenn es einerseits

in der Obliegenheit der Gesezgeber des wiedergcbohr-

nen Helvetiens liegt, die Heiligkeit von Grmioiatzcii

zu erklären, weiche, indem sie die Unschuld oer Frei-

heitsniartyrer in ihren eigentlichen Glanz wett» laßt,

ihr eben dadurch gerechte Wiedervergelturg verheilst,

anderseits die Anwendung des Gesetzes und oie »e-

stimmung durch und gegen weil es angesprochen wer,

den dürfe, nur in das Gebiet des Richters gehöre;

Har der grvsse Räch beschlossen:
^

zur Tagesordnung zu gehen, dahin mottvwt, daß on

verfolgten Patrioten sich in ihrem gebührenden G>o

schadigimgsbegchren an die richterlichen Behoroen,u
wenden haben.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und UAeri
Mitgliedern der gcftzgebeiiden Räthe der helvetischen Republik.

Hundert zwei und achtzigstes Stük.
Viertes Quartal.

Luzern, Dienstags den ib. October 1798.

G esezgebung.
Grosser Rath, 10. October.

(Fortsetzung.)
Sec re tan wünscht, daß die Frage, ob blos

persönliche oder aber collektive (von vielen Personen un-
terschriebnc) Bittschriften erlaubt seyn sollen nut be-
sonderer Sorgfalt und abgesondert behandelt werde,
indem er hierüber keine eigentliche Bestimmung und
gehörige Entwiklung im Gutachten vorfindet; aufsei-,
nen weitern Antrag wird das Gutachten Wveise in
Berathung gezogen.

§. i. Auf Kilchm a uns Antrag - wird diesem §.
beigefügt, daß persönlich erscheinende Bittsteller ihre
Bitten auch schriftlich vortragen können.

§. 2. wird unverändert einmüthig angenommen;
in dem 3. §. wird die mit der Umänderung des i. §.
übereinstimmende Verbesserung angenommen.

Koch begehrt nach dem Z. §. einen neuen §. bei-
znfügen, welcher bestimme, daß niemand an den

Schranken bewafnet erscheinen und nie niehr als
Pcrftnen sich an denselben einfmden dürfen. Kilch-
mann folgt, wünscht aber, daß die Zahl doch auf
6 ausgedehnt werde. Secretan stimmt dem ersten
Theil dieses Antrags ganz bei; der zweite Theil aber
gebt in die Frage ein, ob coiletttveVittschriften erlaubt
seyn sollen oder nicht; daher begehrt er Verta-
gung der lezttren Bestimmung bis nach Entscheidung
dieser allgemeinen Frage. Koch stimmt Seeretan bei,
und wünscht, daß dann auch der Unterschied zw.schcn
physischen (einzelnen) Personen, und zwischen mora-
lischen (Gesellschaften) Personen, m dem Gutachten
mit scharfer Bestimmtheit beobachtet werde. Cusîor
folgt, und führt zum Beweis an, daß es auch schift
sicher gewesen w«re, wenn von den Luzcruer Am.ri-
toten nur 3 Personen ihre Bitte eingegeben hatten.
S ch l u m p f begreift Cusiors Aeusserung nicht, indem
die Luzerner Autoritäten keine Bitte einlegten, sondern
uns bcwillkommten, und er überzeugt ist, daß die

Versammlung sie mit Frenien ganz in ihrer Mitte
erbliche. (Alles ruft.- mtterstüzt).

Kochs erster Antrag, daß niemand au dnr
Schranken bewafnet erscheinen soll, wird angenommen.

Der 4. §. erhält auf Koch s' Antrag eine kleine
Redaktionsvcrbesserung.

Pellegrini findet den Z. §. unausführbar, und
schlägt daher vor, daß wenn ganze Korps Bittschrift
ten vorlegen, sie dieselben durch ihre Sekretars und
wenn mehrere Partikularen gemeinschaftlich Bittschrift
ten abfassen, sie dieselben durch öffentliche Notars
unterschreiben lassen sollen. Secretan sagt, gerade
hier trit nun der Fall ein, wo bestimmt entschieden
seyn muß, ob collective Bittschriften erlaubt seyn
sollen: die Sache aber ist so wichtig, und von so ver-
schicdenen Seiten zu betrachten, daß ich nicht wage
hierüber sogleich Zu entscheiden und zwischen dem
Wunsch nach allgemeiner Freiheit und der Gefahr vor
Kabale und Parthewngen schwanke; moralische Perso-
Nên aber müssen in jedem Fall durchaus als eine ein-
zige Person angesehen werden; ich begehre Verweisung
dieses §. an die Commission, um vor allem aus über
jene wichtige Hauptfrage sich zu berathen. Weber

-folgt Secretan. Koch sagt, der Unterschied zwischen
iphysischen und moralischen Personen ist im ganzen
> Rapport nicht beobachtet, und überhaupt das ganze
Recht von Vorstellungen nicht gehörig entwickelt; ich

'stimme Secreran bei, und fodere die Commission auf,
hierüber sich besonders in den Bcrathschlagungen zu

berathen, welche in Frankreich über diesen Gegenstand
obwalteten, indem nichts hierüber belehrender seyn
kann als dieses grosse Beispiel, wo Freiheit zuerst

aufgestellt, aber auch mit Stürmen begleitet wurde,
welcke hoffentlich die Freiheit nirgends mehr ausznste-
Heu haben wird. Der §. wird der Commission zuruft
grwiescn. Kilch mann begehrt, daß Koch dieser

Commission beigeordnet werde. G mü r folgt. Koch
schlugt Hubern hierzu vor, welcher besser als er die
französische Reoolutionsgeschichte kenne. Hub er
wird der Commission beigeordnet.

Die Versammlung bildet sich in ei« geheimes
Comite.



Senat, ro. Oktober.
Präsident: Usteri.

Der Präsident zeigt an, daß Deputirte der
Chorherren zu Munster ihm ihr Stift zu Handen des
Senats empfohlen haben.

Bay legt im Namen einer Kommission nachfol-
genden Bericht vor:

Ein Beschluß des grossen Raths vom z. Augstmo-
«at, der ohne einigen Beweggrund anzuge-
ben, den Jahrgehalt eines Mitglieds des obersten
Gerichtshofs auf kd'ors 275 bestimmt, ward unterm
iz. Sept. von dem Senat verworfen.

Ein zweiter Beschluß des Gr. R. vom 19. Sept.
schlägt, nun mit Gründen unterstüzt, die nem-
liche Summe als Gehalt der Glieder des obersten
Gerichtshofs vor.

Eine in dem Senat gefallene Motion, gegründet
auf den i8Z. Art. des organischen Reglenrents will
diesen Beschluß de pleno als vor dem gesezlichen Ter-
min der 6 Monate wiederkominend, verwerfen.

Ueber das Meritum dieser Motion allein soll
die Kommission ihren Rapport erstatten — Und der--

malen ohne Rüksicht auf den vorgeschlagenen Gehalt,
als welcher früher oder spater in der Folge der be--

sondere Gegenstand einer Berathschlagung und Ent-
scheidts bilden wird.

Die Majorität der Kommission glaubt die Be-
gründniß der Motion zu finden:
1) In dem Ausdruk und wahren Sinn des angezoge-

nen Art. des Reglements, als unter welchem noth-
wendig die Essenz des Beschlusses verstanden wer-
den müsse — Indem der Senat, ohne sich durch
die in dem Beschluß enthaltenen Erwägungsgründe
leiten zu lassen, den innern Werth desselben prüft,
und daher oft, wenn er schon die unterliegenden
Considérants billiget, den Beschluß verwirft, und
umgekehrt, wenn er gleichwohl die Considérants
mißbilliget, aus anderen Gründen den Beschluß
annimmt.

«s) I» der Würde des Senats, zumalen es sonst das
Ansehen gewänne, daß der Senat am Gangel-
band der Gründe des grossen Raths geleitet,
dessen Beschlüsse, ohne eigene Untersuchung, bald
verwerffe bald wieder annehme,

z) In der Betrachtung, daß wenn die Abänderung
oder Beisetzung von Erwägungsgründen hinlang-
lich ware dem Senat einen verworffenen Beschluß
wieder aufzutischen, der Sinn des angezogenen
Art. des Reglements in ein bloßes Wortspiel aus-
arten würde.
Aus diesen Haupt- und mehrern andern Grün-

den ràth die Majorität der Kommission dem Senat
der Motion zufolge die auf den Art. igz. motivierte
Verwerffung des quâstionirte» Beschlusses an.

Die Minorität der Kommission räch hingegen
unmaßgeblich dem Senat die Abweisung der Mo-ion,
folglich die Behandlung des Beschlusse's an, ans fol-
genden Gründen:
1) Stritte es wider die gesunde Vernunft, die na-

türliche Freiheit des Menschen, und die Müht
eines Gesezgebers, daß man sich selbst die Befug-
niß abspreche, einen allenfalls begangenen Fehler
sobald man solchen einstehet, wieder gut zu mache».

2) Konnte ein solches Veto für das gemeine Beste

von den schlimmsten Folgen seyn, nicht nur weil
Irre» auch für die weisesten Collegia eine nnab-
legbare menschliche Schwachheit ist, sondern weil
oft etwas nach den vorhandenen Umstanden de»
einen Tag verwerflich ist, den andern Tag ganzlich
veränderte Umstände, das nemliche dringend zur Ac-
reptation empfehlen können.

3) Die Würde eines gesczgebenden Collegii nimmer-
mehr in rechthaberischer Behauptung seiner Mei-
nung, sondern in vorurtheilsfreier Anwendung der
Vernunftgründe und bereitwilliger Verbesserung
seiner Versehen besiehet.

4) Der Art. I8Z. des Reglements eben daher wohlbt-
dachtlich nur auf die Form seiner Einkleidung,
nicht aber auf die Essenz oder das Dispositio des
Gesetzes sich beziehet — Wie denn, nach jeder-
manns Wissen, in der Legislation Form und Wesen
eben so weit von einander verschieden sind, als in
der Metaphysik Körper und Geist, folglich das
eine mit dem andern nicht zu verwechseln ist.

5) Der grosse Rath (wie es der vorliegende Beschluß
beweist) auch selbst diesen Art. 133. als, seinem
Buchstaben nach, bloß auf die Form sich bezie-
hend, verstehet.

6) Der Senat sich an dem deutlichen dürre» Buchst»-
ben des organischen Gesetzes halte«, folglich nicht
da, wo es bloß von Form redet, dasselbe wülkühr-
lich auf das Wesen, die Seele des Gesetzes, aus-
dehnen sott, sonst überschritte der Senat seine kon-

stitutionelle Gewalt, und jedes Gefez würde »nttt
seinen Handen zur wächserne» Nase.

7) Endlich der Senat durch Ablehnung der Motion
im geringsten nichts von seine»» Recht und Auchos
ritàt vergiebt; indem er, wenn er auch emeu zum
2ten »md Zten inal wiederkommenden Beschluß
nicht hinlänglich begründet findet, immerhin sole

chen verwerten kann und wird.

Lüthi v. Sol.: Alles hängt von der Entfchei-
d«ng der Frage ab: Was verficht man unter Be-
fehlnß; »md was unter Form eines Beschlusses?
Beschlusse sind Gesezvorschäge; der 160. §. des Regle-
ments giebt darüber hinlänglich deutli.ye Auskunft,
er sagt: „Der grosse Rath kann dem Eingang oeS

Beschlusses eine Entwiklung der Gründe beirucken, die

den Gesez- oder Decret-Vorschlag bestimmt haben.''
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Daraus erhellt klar, dass die Erwägungsgründe des
Beschlusses nicht zum Beschluß gehören, keinen nöthi-
gen oder wesentlichen Theil desselben ausmachen, und
da in dem vorliegenden Beschluß des grossen Rathes
die Form des Beschlusses keineswegs geändert ist, so

muß er in Folge des Reglements verworfen werden
Ueberdem ist dieser Theil des Reglements aus der
französischen Constitution genommen, in deren Folge, der
Räch der Fünfhundert einen vom Altrath verworfenen
Beschluß, im Ganzen oder zum Theil abändern muß,
wenn er ihn vor Abfluß einer bestimmten Zeit neu
vorlegen will.

Pfyffer: Form und Inhalt eines Beschlusses
sind wesentlich verschieden; der Inhalt ist das Ge-
se; oder die Theile desselben; Form ist Ordnung
und Einkleidung des Gesetzes; wird also dieses leztere

geändert, so ist der grosse Rath durch das Reglement
befugt, den gleichen verworfenen Beschluß dem Senat
neuerdings vorzuschlagen. Das Reglement ist übel

redigirt; es hatte unstreitig heissen sollen: der nemliche

Inhalt und Form eines Beschlusses dürfen vor
Ablauf von 6 Monaren nicht zum zweitenmal vorge-
legt werden; denn diese ist zufallig und ausserwesenb

lich, wahrend jener allein wesentlich ist. Wo kann der

Beschluß nicht als dem Reglement zuwiderlaufend
verworfen werden. Bay: Der grosse Rath wollte
unter dem Wort Form, lediglich Ordnung und Ein-
kleidung eines Beschlusses verstehen, und sich sowol
als dem Senat die Freiheit vorbehalten, unter veran
derten Umstanden, und durch neu aufgestellte Gründe
bewogen, einen früber verworfener Beschluß annehmen
oder neuerdings in Betracht nehmen zu können. Form
ist offenbar nicht Wesen, sondern dem Wesen entge-
gengesezt. G en hard stimmt Lüthi v. Sol. bei und
bemerkt, daß wenn der 18Z. §. des Reglements:

„ Kein von dem Senat verworfener Beschluß kaun

demselben vor Ablauf einer Frist von 6 Monacen unter
der nämlichen Form wieder zur Genehmigung vorge-
legt werden" undeutlich ist, so wird ergänz klar durch
den nachfolgenden i8g. §.: »Hingegen kann dieses

allemal geschehen, wenn der verworfene Gesezvorschlag
in ganzen oder in seinen einzelnen Theilen verändert
ist." Mittelholz er ist gleicher Meinung; er will
den Beschluß, als durch das Gesez nichtig er-
klärt, zurüksenden. Muret ebenfalls; er glaubt
übrigens, die Majorität sowol als die Minorität der

Commission geh?n in ihren Behauptungen zu weit.
Form eines Beschlusses ist die dnrch das Gesez be-

stimmte Manier, unter der der große Rath dcm chenal
die Gcsezvorschlagc vorlegen muß, die §. 161., ids.,
16Z., 166. und 167. des Reglements bestimmen diese

Form; wird ein Beschluß wegen fehlerhafter Form
verworffen, so kann er sogleich, wenn dieser Fehler

aber das Gesez schreibt keine Erwägungsgründe vok;
diese könnten beigefügt oder weggelassen werden. Nach
dem Sinn der Minorität der Commisiwn, kann das
Reglement ohne Absurdität nicht erklärt werden, weil
sonst die Weglassung oder Zusetzung jedes unbedeuten-
den Wortes hinreichend wäre, um die nämliche R«-
solution tagtäglich dcm Senat, bis er sie annähme,
neu vorzulegen. Fornerod ist gleicher Meinung,
und glaubt, anstatt Form, hätte das Reglement sagen

bewegen; unter veränderter Form eines Beschlusse l muß
Abänderung des' Gesetzes im Ganzen oder in seinen
einzelnen Theilen verstanden werden. Crauer stimmt
zu Verwerfung des Beschlusses. — Der Beschluß wird,
als durch das Gesez für nichtig erklart, zurükgefaudt.

Der grosse Rath theilt eine Bottschaft des Voll-
ziehungsdirettoriums, über die für die Organisation
oer Republik dringendsten und wichtigsten Arbeiten,
mit. (S. das 17?. Stük unsers Blattes.) Fornerod
bezeugt seine Freude über die Botschaft, die uns auf
eine so lrefliche Weise unsere Arbeiten verzeichnet.
Der Senat kann nur mit Begierde den Beschlüssen
des grossen Rathes über alle in der Botschaft be-
zeichneten Gegenstände entgegen sehen; er ladet jedes
Mitglied des Senates ein, m seinen besondern Vcr-
haltnissen die Mitglieder des grossen Rathes zu weiser
Beschleunigung der Arbeite» aufzufodern, welche das
Gluk unsers Volkes und die Vernichtung der Deim'ihuugen
unserer Feinde bewirken sollen. Stockmann theilt
die gleichen Gesinnungen, und glaubt für den Senat
soll die Botschaft ein Fingerzeig seyn, gute Beschlüsse
des grossen Rathes nicht bisweilen um unbedeuten-
der Kleinigkeiten willen zu verwerfen. Wie gute Wir-
kung übrigens die Botschaft auf den grossen Rath ge-
macht hat, davon sieht man den Beweis darin, daß

heute wirklich die Heurathcn der Geschwisterkinder an
seiner Tagesordnung sind — während man vergeblich
in der Botschaft diese Heurathcn unter dem Vcrzeich-
niß der dringenden Arbeiten suchen wird. Lüthi v.
Sol. wünscht, daß ins Protokoll cingerükr werde,
der Senat habe die Botschaft des Direktoriums mit
Beifall angehört und wir haben in unser» Herzen den

schönen Wunsch erneuert, Hand in Hand mit dem

Direktorium und mit dcm grosse» Rath an allem,
was das Wohl der Republik befördern kann, rmver-
drossen zu arbeiten. Münger stimmt bei. Lüthi's
Autrag wird durch allgemeinen Beifallzuruf ange-
nommen.

Nachfolgender Beschluß wird verlesen:
Auf die Botschaft des vollziehenden Direktoriums

vom 9. August, in welchem es verlangt über vk
verbessert ist, wieder vorgelegt werden. Die Erwagungs-Schlösser Dornek, Thierstem, Gilgenberg, Klaß. Bech-
gründe eines Beschlusses gehören aber nicht zu seiner bürg, Gösgen im Kanton Solochurn, Signa», Bip,
Form; die Form ist durch das Gesez vorgeschrieben,^Burgdorf im Kanton Bern, Kyburg und RegeusbcrK



?28

km Kanton Zürich, ohne ihre Zubehvrden, disponiren
zu können;

hat der grosse Rath

In Erwägung, daß alle die Schlosser, Burgdorf
und Regensberg ausgenommen, in unbewohnten Ge-
genden gelegen, und in ihrem gegenwärtigen Zustand
völlig unnütze sind, da sie mit keinen National- und
Domainiaigütern verbunden sind, und zur Wohnung
der Distriktsbeamten nicht gebraucht werden köiuicn,

nachdem er die Urgenz erklärt, '
beschlossen:

i. Die Schlösser Dornek, Tbierstein, Gilgenberg,
Klusse, Bechburg, Gôsgen, Signa», Bip, Kyburg,
ohne die Zubehörden, dem Direktorium zu überlas-
sen, daß es selbe so benutzen könne, wie es diessa
für die allgemeine Sache am vorrheilhaftesten glau-
ben wird.

s. Das Direktorium ist eingeladen, dem gesezgebenden
Corps eine nähere Auskuiift über die Bestimmung
der Schlösser Burgdorf und Regensberg mitzuchei-
len, so wie auch die Gründe, welche dasselbe be-

wegen, die Disposition darüber zn verlangen, als
welche einstweilen noch als Nationaleigenthum sol-
len beibehalten werde»,

z. Im Fall das Direktorium einige dieser benannten
Schlösser verkaufen wollte, wird dasselbe diese Ver
kaufe öffentlich bekannt machen.

Fornerod verlangt eine Commission. Der Be-
schluß wird angenommen.

Eine Petition von 103 Bürgern von Roffiniere,
Kanton Leman, betreffend die Friedensrichter, Ge-
meindgüter, Munizipalitäten u. s. w. — und eine Pe-
tition des Rathes von Uverdün über die Gemeindgü-
ter — werden vorgelegt, und auf Bert h olle ts An-
trag ihre Verlesung so lange ausgesezt, bis der grosse
Rath Beschlüsse über diese Gegenstande wird einge-
sandt haben.

Geftzvorschlaq der Commission des grossen
Rathes über die Einsetzung der Frie
densgerichte und Friedensrichter.

Erster Titel.
VoN dem Friedensgericht und dem

Friedensrichter überhaupt.
Erster Abschnitt.

Von den Bezirken der Fnedensgerichte.
§. i. Jeder Distrikt Helvetiens soll in Bezirke

eingetheilt werden.
2. Keiner dieser Bezirke soll weniger als 3000,

noch mehr als 6000 Einwohner haben.
3. Die Städte, die 12000 Einwohner, oder weniger

haben, machen nur einen Bezirk aus; die Städte hin-

gegen, deren Bevölkerung d'e Summe der 12000 See-
len übersteigt, sollen in zwei B.'zirke abgetheilt werden.

4. Bis zur definitiven Eintheilung Helveàs sollen
diese Bezirke durch die exekutive Gewalt provisorisch
angeordnet werden. Bey der definitiven Eintheilung
aber wird sie die gesezgebende Gewalt endlich bestimmen.

5. Die samtlichen Bezirke eines jeden Cantons
werden mit fortlaufenden Nummern bezeichnet. Sie
heissen iter, 2tcr, 3ter Bezirk, u. s. f.

6. Jeder dieser Bezirke soll einen Friedensrichter
und ein Friedensgericht haben, bei dem die Anzahl
der Beisitzer mit derjenigen der stimmfähigen Bürger
im Verhaltnisse steht.

7. Jedes Friedensgericht hat einen Schreiber und

einen Weibel, die, in Ruksicht ihrer Amtsverrichtnn-
gen, unter dem Befehl des Friedensrichters stehen.

Zweiter Abschnitt.
Erwählung der zu dem Friedensgerichte gehörigen

Personen.

§. 8. Jede UrVersammlung wählt alle Jahre, alle-

mal auf die volle Zahl von hundert stimmfähigen Bin-
gern, durch die absolute Stimmenmehrheit, einen Bei-
sttzer an das Friedensgericht.

y. Diese Beisitzer treten sogleich am Tage nach

ihrer Erwählung an einem durch den Distciktsstatthal-
ter zu bestimmenden Ort zur Wahl eines Friedensrich-
ters zusammen.

10. Sie wählen, unter dem Vorsitze des ältesten

Beisitzers, aus ihrem Mittel, durch absolute Stim-
menmehrheit, einen Friedensrichter.

11. Wenn bei gerader Anzahl der Beisitzer, die

Stimmen sich für zwei unter ihnen für die Friedens-
richterstelle gleich vertheilen, so entscheidet das Loos.

12. Die Beisitzer sowohl, als der Friedensrichter,
können nach Auslaüf ihres Amtsjahres, immer wieder

gewählt werden; der leztere indessen nur in so fern, als

ihn eine der Urvcrsammlunsten des Bezirks wieder zum

Beisitzer erwählt. ^ ^

13. Jeder Beisitzer am Friedensgericht muß e>»

stimmfähiger Bürger, und in der Gemeinde, die ihn

wählt, ansaßig seyn, soll lesen und schreiben können.

14. Kein wirkliches Mitglied des Vollziehungs-
Direktoriums, der gesezgcbendeu Räthe, der Verwal-
tungskammer, und irgend eines Gerichtshofes, kein

Statthalter, Untersiatthaltcr und Agent kann zum ^>ei-

sitzer an das Friedensgericht gewählt werden.
15. Kein Advokat oder Notarius kann eine Bei-

sitzerstelle am Fnedensgerichte bekleiden, wen» ,er sti,
i«en Beruf nicht nach der Erwählung, auf die Zeit

seiner Amtsdaner aufgiebt.
16. Die Beisitzer des Friedensgsrichts wählen w-

gleich «ach der Ernennuiig des Friedensrichters, unter

desselben Vorsitze, durch die absolute Stimmenmehrheit,
einen Schreiber.

Die Fortsetzung im lSZ Sink.
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